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Postfach 37
(
027 510 12 00

· 027 510 12 09

Internet:     www.ried-brig.ch          
e-mail:
                     gemeinde@ried-brig.ch

Gemeinde Ried-Brig: Gesuch für die Benützung von Gemeindeanlagen

Gesuchsteller Verein/Organisation      
Name      

Vorname      

Adresse        

Ort      
Telefon P      
Telefon G      
E-Mail      
Ersucht hiermit die Gemeinde von Ried-Brig zur Benützung folgender Gemeindeanlagen-/material:

 FORMCHECKBOX 

MZH Brigerbärg
 FORMCHECKBOX 
 mit Küche
 FORMCHECKBOX 

Bühne MZH Brigerbärg
 FORMCHECKBOX 

MZH Schulhaus
 FORMCHECKBOX 
 mit Küche
 FORMCHECKBOX 

Tische Anzahl
             

 FORMCHECKBOX 

Spiegelsaal
 FORMCHECKBOX 

Stühle Anzahl
                     
 FORMCHECKBOX 

Singsaal
 FORMCHECKBOX 

sonstiges Material
            
 FORMCHECKBOX 

Burgersaal
 FORMCHECKBOX 

Sitzungszimmer

 FORMCHECKBOX 

Sportplatz
 FORMCHECKBOX 

     
Datum Anlass 

Wochentag       
Datum         
Benützungsdauer 
von
Wochentag       
Datum       
Uhr       

bis 
Wochentag       
Datum       
Uhr       
Benützungszweck      
Zusatzmaterial      
Datum und Unterschrift  ..........................................................................................
Bewilligung / Mietvertrag
Die Gemeinde hat das vorstehende Gesuch unter Vorbehalt der Einhaltung der Bedingungen bewilligt und die um Benutzung ersuchten Lokale und Plätze reserviert. Für die Übergabe, die Kontrolle und die Rücknahme des Mietobjekts ist:
( Stefan Rüttimann, Natel 079 629 08 39
( Marco Eyer, Natel 078 896 71 96 


( Herbert Burgener, Natel 079 773 63 59
( Richard Welschen, Natel 076 436 55 10
Spezielle Bedingungen: Kontaktaufnahme mit dem oben aufgeführten Hallenverantwortlichen (mindestens 3 Tage vor dem Anlass) ist zwingend.  



Entschädigung für die Benützung beträgt Fr. 
  und wird per Rechnung einkassiert.

Ried-Brig .............................................................  Unterschrift Gemeindekanzlei ...................................................

Allgemeine Bestimmungen

Der Gesuchsteller verpflichtet sich, die Lokale mit aller Sorgfalt zu nutzen, die Bestimmungen der jeweiligen Hausordnung und Weisungen der Gemeinde strikte einzuhalten sowie die Kostenbeiträge zu entrichten.

Er haftet für alle durch unsachgemässes Verhalten verursachten Schäden und Materialverluste.  

Verantwortlichkeit des Gesuchstellers / Veranstalters 

· Bereitstellung und Verräumung der Einrichtungen (Stühle, Tische, Podien, Bodenabdeckungen etc.).
· Kehrichtentsorgung mittels Gebührensäcken oder Containern.
· Die Lokale sind sauber zurückzugeben.
· Schliessung der Lokale in Absprache mit den Verantwortlichen.
· Die Bereitstellung hat ausserhalb der permanenten Besetzung zu erfolgen.
· Für die Benützung der Licht- und Lautsprecheranlage ist der Gesuchsteller selber verantwortlich. 
· Empfohlen wird die Übertragung an eine kundige Person. 
Rücknahme der Anlage
Feststellung durch den Abwart:
( Anlage in Ordnung   
( Anlage nicht in Ordnung   
Beanstandungen 

































Unterschrift Abwart 
 Unterschrift Benutzer 





Diese Bewilligung ist bei der Übernahme und Rückgabe der Anlage vorzuweisen.
Verteiler: Gesuchsteller / Gemeindeverwaltung / Abwart
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